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Betreff: 
 

47. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine 
Kennwort: "Hansastraße - Nord" 
I. Abwägungsbeschluss 
II. Offenlegungsbeschluss 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Klimaschutz 

22.04.2026 Berichterstattung durch: 
Herrn Dieckmann 
Frau Jaske 
Herrn van Wüllen 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 51 Stadtplanung 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen        € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital       € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 190/26 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Abwägungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt 
die Abwägung aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange entsprechend den beigefügten Abwägungsvorschlägen (siehe 
Anlage 01). 
 
 
II. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) der Entwurf der 47. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Rheine, Kennwort: "Hansastraße- Nord", der Stadt Rheine nebst 
beigefügter Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen öffentlich auszulegen ist. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben können. 
 
Der räumliche Änderungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
im Norden: durch die Südseite des Handwerkerbaumarktes mit den Grenzen des Flur-

stücks 1020, 
im Osten: durch die Westseite des Flurstücks 322, 
im Süden: durch die Nordseite der Paulstraße auf etwa 150 m gemessen von der 

Hansaallee in östliche Richtung sowie den Nordseiten der Grundstücke 
Paulstraße 52 und 54, 

im Westen: durch den Handwerkerbaumarkt mit dem Flurstück 313. 
 
Sämtliche Flurstücke befinden sich in der Flur 169, Gemarkung Rheine-Stadt. Der räumliche 
Geltungsbereich ist im Übersichtsplan Änderungsplan geometrisch eindeutig festgelegt. 
  
 
 
Begründung: 
 
Anlass und Hintergrund der Änderungsplanung sind die Erweiterungsbestrebungen des 
Heimwerkerbaumarktes in nordöstlicher Lage zur Innenstadt von Rheine. Als einzig vorhan-
dener Betrieb dieser Art im Stadtgebiet übernimmt der Markt eine zentrale Versorgungsfunk-
tion im Bereich der nicht-zentrenrelevanten Sortimente. 
Vor diesem Hintergrund besteht aus städtebaulicher Sicht ein erhebliches Interesse daran, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine langfristige Standortsicherung sowie eine 
an den zukünftigen Betriebsanforderungen orientierte Weiterentwicklung zu schaffen. 
 
In einem parallel laufenden Bauleitplanverfahren werden die planungsrechtlichen Vorgaben 
für die Erweiterungsflächen konkretisiert und vertieft. (s. 4. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 197, Kennwort: „Hansastraße – Nord“).  
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, zur öffentlichen Unter-
richtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung, hat vom 03.03.2026 bis einschließlich 24.03.2025 stattgefunden. Es wurde Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte bis zum 24.03.2025. Mit der Unterrichtung entsprechend § 
3 Abs. 1 BauGB wurden diese zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. 
 
Über die während dieser Zeit vorgebrachten, abwägungsrelevanten Stellungnahmen ist zu 
beraten. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen, um danach den Offenlegungsbeschluss zu fassen. 
 
Alle wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Begründung zu der Flä-
chennutzungsplanänderung (Anlage 06) zu entnehmen, die dieser Vorlage beigefügt sind. 
Ein Auszug bzw. Ausschnitte aus dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung liegen 
ebenfalls bei (Anlagen 02 und 03; Alt-Neu-Gegenüberstellung). 
 
 
Auswirkungen auf den kommunalen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung: 
 
§ 1a Abs. 5 BauGB verpflichtet die Gemeinden, im Rahmen der Bauleitplanung sowohl Maß-
nahmen zum Klimaschutz als auch zur Klimaanpassung zu berücksichtigen. Dieser Grund-
satz ist im Abwägungsprozess nach § 1 Abs. 7 BauGB einzubeziehen. 
 
Die Stadtklimaanalyse der Stadt Rheine vom Oktober 2023 (Vorlage 347/23) weist für die im 
Rahmen der Umstrukturierung vorgesehene Flächen einen Handlungsbedarf sowohl inner-
halb der geplanten Bauflächen als auch im unmittelbaren Umfeld aus. 
 
Die Anpassungen des Flächennutzungsplans erfolgt sehr kleinteilig ausschließlich für zwei 
Grundstücke. Die klimarelevanten Auswirkungen sind daher auf dieser Planungsebene be-
grenzt, zumal die betroffenen Grundstücke auch heute schon teilversiegelt sind. Weitere De-
taillierungen und Konkretisierungen zum Thema Klima werden daher auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung vorgenommen. 
 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplans werden weder Folgen des Klimawandels er-
heblich verstärkt noch Belange des Klimaschutzes unverhältnismäßig beeinträchtigt. Den 
Belangen des Klimaschutzes wird angemessen und zielführend Rechnung getragen. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 01: Abwägungsvorschläge 
Anlage 02: Ausschnitt FNP -  ALT 
Anlage 03: Ausschnitt FNP -  NEU 
Anlage 04: Legende 
Anlage 05: Begründung  
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